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Das schweizerische Gesundheitswesen: Analyse 
und Empfehlungen der OECD und der WHO

Eine Premiere in der 
Zusammenarbeit zwischen 
OECD und WHO

Die Überprüfung des schweize-
rischen Gesundheitssystems wurde 
im Mai 2004 von Bundesrat Couche-
pin anlässlich der ersten OECD-Mi-
nisterkonferenz zur Gesundheit offi-
ziell angekündigt. Der Bericht ist 
Teil einer neuen OECD-Publika-
tionsreihe zu Gesundheitssystemen, 
in der bereits die Berichte zu den Ge-
sundheitssystemen von Korea (2003), 
Mexiko (2005) und Finnland (2005) 
erschienen sind. Die Besonderheit 
des Berichts zur Schweiz liegt darin, 
dass die OECD die Untersuchung 
auf Anfrage der Schweiz zum ersten 
Mal gemeinsam mit der WHO unter-
nommen hat. Die Arbeiten der 
OECD, die sich mit der Wechselwir-
kung zwischen Wirtschaft und Ge-
sundheit im Allgemeinen befassen, 
werden durch die Studien der WHO 

ergänzt. Dabei geht es hauptsächlich 
um die Verbesserung der Gesundheit 
der Bevölkerung und um den Abbau 
von Ungleichheiten beim Zugang 
zur Gesundheitsversorgung. Der Be-
richt bietet damit eine Gesamtsicht 
des schweizerischen Gesundheitswe-
sens sowohl aus dem Blickwinkel der 
öffentlichen Gesundheit wie aus 
wirtschaftlicher Perspektive. 

Auf der Grundlage eines kompa-
rativen Analyserahmens der OECD 
(2) bewertet der Bericht die institu-
tionellen Mechanismen und die 
Leistungsfähigkeit des schweize-
rischen Gesundheitssystems im 
Hinblick auf dessen wichtigste 
Ziele: Wirksamkeit und Qualität, 
Zugang zum System und Konsu-
mentenzufriedenheit sowie Wirt-
schaftlichkeit und finanzielle Trag-
barkeit. Geprüft werden Stärken 
und Schwächen des Systems, indem 
die Herausforderungen beleuchtet 
werden, die sich der Schweiz in der 

Zukunft stellen, sowie mögliche 
Reformoptionen.

Der Bericht konnte dank dem 
Fachwissen und dem zur Verfügung 
gestellten Material vieler Behörden-
vertreter und Experten aus dem 
 Gesundheitsbereich erstellt werden, 
mit denen das OECD/WHO-Redak-
tionsteam während eines Arbeitsbe-
suchs im August 2005 zusammentraf. 
Insbesondere waren dies Mitarbei-
tende der Kantone Zürich, St.Gallen, 
Neuenburg und Jura. Die Nieder-
lande und Finnland, in vielen Punk-
ten mit der Schweiz vergleichbar, 
haben sich aktiv an der Analyse be-
teiligt und einen Blick von aussen 
auf das System geworfen: die Nie-
derlande aufgrund der kürzlich in 
ihrem Land erfolgten Reformen, 
Finnland aufgrund des Systems der 
Best Practices im Bereich der Prä-
vention.

Viele wichtige Zielvorgaben 
erfüllt bei zu hohen Kosten

Laut den Experten der OECD 
und WHO kann das schweizerische 
Gesundheitssystem viele grosse Er-
rungenschaften für sich verbuchen. 
Der Vergleich mit anderen OECD-
Ländern zeigt, dass der Gesundheits-
zustand der schweizerischen Bevöl-
kerung gut ist. Die gesamte Bevölke-
rung hat Zugang zu einer breiten 
Palette an Gesundheitsdienstleistun-
gen – darunter viele spitzenmedizi-
nische Dienstleistungen – und die 
Patientinnen und Patienten sind im 
Grossen und Ganzen mit den erhal-
tenen Leistungen zufrieden. Aller-
dings haben diese Erfolge ihren 
Preis. Mit einem Anteil der Gesund-
heitskosten am Bruttoinlandprodukt 
(BIP) in der Höhe von 11,5 % liegt 
die Schweiz vor den USA an zweiter 
Stelle aller OECD-Länder (Grafik 1). 

Auf schweizerische Anfrage hin haben die OECD und die WHO einen 
gemeinsamen Bericht zum schweizerischen Gesundheitswesen publi
ziert (1). Die beiden Organisationen betonen die Qualität der schweize
rischen Gesundheitsversorgung im Vergleich mit anderen OECDLän
dern, empfehlen aber, die hohen Kosten zu senken. Eine der wichtigsten 
Massnahmen zur Erreichung dieses Ziels besteht in der Verbesserung 
der staatlichen Steuerung des Gesundheitssystems, und zwar sowohl im 
Bereich der Versorgung wie bei Prävention und Gesundheitsförderung. 
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Gesundheitsausgaben in OECDLändern als Prozentanteil am BIP, 2003 G1

Der	Anteil	der	Gesundheitsausgaben	am	BSP	der	Schweiz	beträgt	10,7 %.	Die	Ausgaben	für	Langzeitpflege	(einer	der	Bestandteile	der	gesamten	
Gesundheitsausgaben)	werden	möglicherweise	zu	hoch	ausgewiesen.
Quelle:	OECD	(2005),	OECD	Health	Date	(2005)
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Die Finanzierung des Systems belas-
tet sowohl die privaten Haushalte 
wie die öffentliche Hand erheblich.

Die Kosten des Systems werfen die 
Frage nach seiner Leistungsfähigkeit 
im Verhältnis zum Ressourcenein-
satz auf. Die Lebenserwartung der 
schweizerischen Bevölkerung liegt 
ungefähr auf einem Niveau, das man 
von einem Land mit so hohen Pro-
Kopf-Gesundheitsausgaben erwar-
ten kann (Grafik 2). Mehrere OECD-
Länder können allerdings gleiche, 
wenn nicht bessere Resultate bei ge-
ringeren Kosten vorweisen. 

Die zunehmende Überalterung der 
Bevölkerung und die Entwicklung 
neuer medizinischer Verfahren las-
sen vermuten, dass die Gesundheits-
ausgaben in der Schweiz weiter an-
steigen werden. Die finanzielle Trag-
barkeit des Systems gibt Anlass zu 
Sorgen. Ein Kritikpunkt ist, dass die 
Schweiz bei hohen Gesundheitsaus-
gaben nur 2,2 % für Krankheitsprä-
vention und Gesundheitsförderung 
aufwendet, verglichen mit 2,7 % in 
der OECD (Grafik 3).

Die Experten prüften auch die 
Frage der Steuerung (Governance) 
des schweizerischen Gesundheitssys-
tems. Das stark fragmentierte Sys-
tem besteht aus 26 halbautonomen 
Systemen auf Kantonsebene, die un-
tereinander nur wenige Schnittstel-
len haben. Dieses Merkmal des 
schweizerischen Systems erschwert 
naturgemäss die Erarbeitung einer 
kohärenten nationalen Politik. 

Zukünftige Herausforderungen 
und mögliche Reformoptionen

Der Bericht hält deutlich fest, dass 
sich die Schweiz aufgrund der sich 
abzeichnenden Herausforderungen 
nicht auf den Lorbeeren ausruhen 
sollte. Die Leistungsfähigkeit des 
Systems kann nur erhalten werden, 
wenn die Governance verbessert 
wird und Lösungen für die system-
immanenten Probleme gefunden 
werden. Die grösste Herausforde-
rung besteht in der Kostendämmung 

bei gleichzeitiger Gewährleistung 
des gleichen Zugangs für die ge-
samte Bevölkerung zu qualitativ 
hochstehenden Gesundheitsleistun-
gen. Hier schlägt der Bericht sechs 
Reformwege vor, die teilweise den 
Reformen entsprechen, die vom De-
partement des Innern (EDI) bereits 
eingeleitet wurden. 

Governance des Gesundheits-
systems verbessern

Der Bericht betont die Notwen-
digkeit einer Gesamtsicht auf das 
System und schlägt die Erarbeitung 
eines allgemeinen gesetzlichen Rah-
mens vor, um die Governance des 
Systems zu verbessern. Gegenwärtig 
werden das Angebot an Gesund-
heitsleistungen und der Versiche-
rungsmarkt auf kantonaler Ebene 
geregelt. Diese Eigenheit des schwei-
zerischen Systems prägt in hohem 
Mass den potenziellen Erfolg von 
Reformen. Ein Rahmengesetz zur 
Gesundheit, das nationale Ziele fest-
schreiben und die Zuständigkeiten 
der verschiedenen Regierungsebe-
nen bei der Bereitstellung der Leis-
tungen und bei Finanzierungsfragen 
definieren würde, könnte längerfris-
tig gesehen die Leistungsfähigkeit 
des Systems verbessern und die 
Fragmentierung verringern. Das 
Krankenversicherungsgesetz (KVG) 
– sowie allfällige neue Gesetze, bei-
spielsweise ein Präventionsgesetz – 
könnten in dieses Rahmengesetz 
eingebettet werden. 

Die Organisation des schweize-
rischen Gesundheitssystems in einem 
doch kleinen Land erscheint ziem-
lich komplex. Diese Komplexität ist 
einerseits ein Reichtum, kann sich 
aber für die Anpassungsfähigkeit 
des Systems und für die Verbesse-
rung der Leistungsfähigkeit als hin-
derlich erweisen. Das EDI legt gros-
sen Wert darauf, dass die Steuerung 
des Systems auf einer soliden Grund-
lage beruht. Zu diesem Zweck wur-
de vor einigen Jahren der «Dialog 
zur Nationalen Gesundheitspolitik» 
geschaffen, der die Kantone und die 
wichtigsten Akteure des Systems an 

einen Tisch bringt. Der «Dialog» ist 
ein Prozess, der in die von der 
OECD und WHO gewiesene Rich-
tung geht; allerdings wird es noch 
eine Weile dauern, bis ein breiter 
Konsens besteht, auf welche Art und 
Weise die Errungenschaften des Sys-
tems bei gleichzeitiger Steigerung 
der Wirksamkeit zu erhalten sind. 

Die Finanzierungsmechanismen 
reformieren

Laut den Experten ist eine Über-
prüfung der Finanzierungsmethoden 
erforderlich, da das gegenwärtige 
System Anreize für ein hohes Ange-
bot und teure Spitalaufenthalte bie-
tet. Zu fördern wären Rückerstat-
tungen mittels diagnosebezogener 
Fallpauschalen (Diagnosis Related 
Groups – DRG), was die Wirtschaft-
lichkeit dank Senkung der Verweil-
dauer im Spital erhöhen würde. Bei 
der Grundversorgung müsste die 
Entwicklung hin zu einem Rücker-
stattungssystem mit einer prospekti-
ven Komponente oder mit einer 
 höheren Capitation (Kopfpauscha-
le) gefördert werden; zu fördern wä-
ren auch HMO- oder Hausarztmo-
delle. Mit der vermehrten Verschrei-
bung von Generika und der Öffnung 
des Marktes für nichtpatentierte 
Medikamente könnten weitere Kos-
ten eingespart und die Arzneimittel-
preise gesenkt werden. 

Die nachhaltige Finanzierung des 
Gesundheitswesens in der Schweiz 
wird zurzeit heftig debattiert. Das 
EDI hat bereits Massnahmen unter-
nommen, die in die von der OECD 
und WHO empfohlene Richtung ge-
hen (wie beispielsweise im Bereich 
der Generika). Im Parlament wer-
den gegenwärtig Reformvorschläge 
zum KVG diskutiert: leistungsbe-
zogene Spitalfinanzierung, Entwick-
lung von Gesundheitsnetzwerken, 
Aufwertung der Grundversorgung.

Die Voraussetzungen für mehr 
Wettbewerb schaffen

Wollen die schweizerischen Be-
hörden mit mehr Wettbewerb die 
Kosten eindämmen, so müsste die-
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ser kantonsübergreifend spielen. Der 
Bericht kommt zum Schluss, dass 
 eine der grössten Schwächen des 
schweizerischen Gesundheitssystems 
darin besteht, den Wettbewerb zwi-
schen Versicherern sowie das Leis-
tungsangebot innerhalb enger geo-
grafischer Grenzen und für kleine 
Bevölkerungsgruppen zu organisie-
ren. Die Hindernisse, die heute in-
terkantonalen Abkommen im Weg 
stehen, sollten deshalb schrittweise 
abgeschafft werden. 

Eine weitere Empfehlung lautet, 
den Krankenversicherern sei die se-
lektive Kontrahierung sowohl im 
stationären wie im ambulanten Be-
reich zu gestatten, wobei die Versi-
cherer die Leistungen aufgrund von 
Qualität und Preis einkaufen wür-
den. Die Kantone müssten in einem 
solchen Fall ihre Überwachungs-
funktion auf dem Markt stärker 
wahrnehmen, um die Einhaltung 
von Mindestnormen der Versorgung 
zu gewährleisten, die Entstehung lo-

kaler Ungleichgewichte zu vermei-
den und den Zugang zur Versorgung 
zu sichern. 

Das Risikoausgleichssystem be-
darf ebenfalls einer Verbesserung, 
um für die Versicherer keine An-
reize für eine Risikoselektion zu 
schaffen und den Versicherten die 
Möglichkeit zu geben, als informier-
te Konsumentinnen und Konsu-
menten zu handeln. Als ungenügend 
wird die Informationslage zum Ge-
sundheitssystem beurteilt, sei es zu 
den verschiedenen Leistungserbrin-
gern (Ärzteschaft, Spitäler) oder zu 
den Versicherern.

Einige der vom EDI im Rahmen 
der laufenden KVG-Revision ge-
planten Massnahmen gehen bereits 
in Richtung eines verstärkten Wett-
bewerbs; ihn auf nationaler Ebene 
spielen zu lassen, ist aber nicht vor-
gesehen. Andere Massnahmen, ins-
besondere die Abschaffung des 
Kontrahierungszwangs, sind zurzeit 
sehr umstritten. 

Ein besseres Gleichgewicht 
zwischen Prävention und Kurativ-
medizin herstellen

Zwar gibt es in der Schweiz eine 
beträchtliche Anzahl an Program-
men zu Prävention und Gesund-
heitsförderung; aufgrund der starken 
Zersplitterung der Zuständigkeiten 
finden diese zum grössten Teil je-
doch unkoordiniert statt. Die An-
nahme eines Rahmengesetzes in 
 diesem Bereich würde eine bessere 
Koordination ermöglichen. Zudem 
müssten spezifische Präventions- und 
Gesundheitsförderungsprogramme 
stärker auf die dominierenden Pro-
bleme der öffentlichen Gesundheit 
(etwa Tabak- und Alkoholmiss-
brauch) oder auf bisher noch nicht 
genügend beachtete Aspekte (wie 
psychische Gesundheit und Überge-
wicht) ausgerichtet werden.

Die Schweiz prüft gegenwärtig 
 einen Ausbau der Prävention und 
der Gesundheitsförderung im Rah-
men des Projekts «Neuregelung von 

Ausgaben für Prävention und Gesundheitsförderung als Anteil an den gesamten G3 
Gesundheitsausgaben in OECDLändern, 2003

In	der	Schweiz	werden	einige	Ausgaben	für	Geburtshilfe-	und	Kindergesundheitsprogramme	als	ambulante	Leistungen	und	nicht	als	Prävention	oder	
Public	Health	verbucht.
Quelle:	OECD	(2005),	OECD	Health	Date	(2005)
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Reformempfehlungen der OECD und WHO für das schweizerische Gesundheitssystem
1. Verbesserung der Gesamtsteuerung (Governance) des Gesundheitssystems mittels:

a. Erarbeitung eines übergreifenden Rahmengesetzes für Gesundheit auf Bundesebene
b. Einrichtung nationaler Gesundheitsinformationssysteme, vor allem in Bezug auf die Qualität der ärztlichen 

Versorgung, Responsiveness des Systems, Gesundheitspersonal und medizinische Dienste
c. Investitionen in neue Informationstechnologien, beispielsweise mit der Einführung elektronischer Krankenge-

schichten und individueller EDV-Smart Cards für eine verbesserte Koordination und Erbringung von Gesund-
heitsleistungen

d. Erarbeitung eines neuen gesetzlichen Rahmens zur Bereitstellung von: i) komparativen Performance-Daten 
über Versicherer und Leistungserbringer; ii) Minimalgarantien für die Adäquatheit und Qualität der Versor-
gung; iii) geeigneten Leistungen des Service Public (z.B. Notfalldienste) und iv) einer langfristigen Planung des 
Versorgungsbedarfs

2. Änderung der Finanzierungsmodi zur Stimulierung der Effizienz des schweizerischen Gesundheitssystems mittels:
a. Förderung der Einführung gemischter Zahlungsmechanismen für Ärztinnen und Ärzte im ambulanten Sektor 

und Unterstützung der Einführung von Gatekeeping-Modellen
b. Schaffung strengerer Budgetvorschriften für institutionelle Leistungserbringer
c. Wechsel zu einem System mit einem einzigen Direktzahler für Spitäler, wobei die staatlichen Beiträge direkt 

an die Versicherten (oder an die Versicherer) gehen
d. Neukonzeption des Kostenbeteiligungssystems im Hinblick auf eine vermehrte Verschreibung von Generika-

Produkten und die Inanspruchnahme kostenwirksamer medizinischer Leistungen und Güter (z.B. Präventi-
onsmassnahmen mit erwiesener Kostenwirksamkeit)

e. Umsetzung von Politiken zur Überwachung und Förderung einer kostenwirksamen Verschreibung und Abga-
be von Arzneimitteln, beispielsweise mit einer Marktöffnung für nichtpatentierte Medikamente aus dem Aus-
land und mit dem Verbot der Selbstdispensation für Ärztinnen und Ärzte 

3. Verlässt man sich zur Versorgungsregulierung in stärkerem Masse auf Marktmechanismen, so sind bessere Be-
dingungen für einen wertbasierten Wettbewerb auf dem Krankenversicherungs- und Leistungserbringermarkt zu 
schaffen mittels:
a. Organisation der Versorgung und des Wettbewerbs zwischen Leistungserbringern und Versicherern auf natio-

naler oder interkantonaler Ebene
b. Anpassung des Risikoausgleichsmechanismus mittels Faktoren, die auf Gesundheitsindikatoren beruhen
c. Bewilligung der selektiven Kontrahierung zwischen Versicherern und Leistungserbringern und Gewährleis-

tung der Anwendung des Kartellgesetzes im Gesundheitswesen
d. Abbau von Hindernissen und Kosten bei einem Wechsel des Krankenversicherers (z.B. mittels Durchsetzung 

einer vollständigen Trennung der Grundversicherung von der Zusatzversicherung)
4. Entwicklung von Interventionen auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheit und Verbesserung der Kostenwirk-

samkeit gedeckter Leistungen mittels:
a. Zulassung eines Bundesgesetzes über Prävention und Gesundheitsförderung mit allgemeinen Zielen und einer 

klaren Zuteilung der Zuständigkeiten sowie Bestimmung der Finanzierungsmodi
b. einer systematischen Bewertung von Programmen zur Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention, die 

auf kantonaler oder nationaler Ebene umgesetzt werden
c. Erleichterung der Umsetzung von Massnahmen mit nachgewiesener Kostenwirksamkeit, zum Beispiel mit ei-

ner stärkeren Zuhilfenahme der Besteuerung von Alkohol und Tabak zwecks Konsumsenkung und mit der 
Implementierung eines nationalen Brustkrebs-Früherkennungsprogramms

d. Nutzenmaximierung bei den vom KVG übernommenen Leistungen, indem neue Verfahren zur unabhängigen 
Bewertung von Leistungen eingeführt, die Anwendung von Kostenwirksamkeitsanalysen sowie die Publika-
tion von Evaluationsberichten gefördert werden.

5. Förderung eines besseren klinischen Managements mittels:
a. Förderung transparenter Mechanismen für die professionelle Selbstregulierung
b. Unterstützung nationaler Initiativen zur Qualitätsförderung und Verbesserung der Datenerhebung auf natio-

nalem Niveau
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Prävention und Gesundheitsförde-
rung» (PGF 2010). Das Projekt wur-
de im Frühjahr 2005 gestartet. Die 
zuständige Fachkommission hat ihren 
Bericht veröffentlicht. Als wichtigste 
Bedingungen für einen Ausbau von 
Prävention und Gesundheitsförde-
rung werden genannt: stärkere poli-
tische Anerkennung, Ausrichtung 
von Prävention und Gesundheitsför-
derung auf nationale Gesundheits-
ziele, Konzentration von Ressourcen 
und Kompetenzen, Neuorganisation 
der Finanzierungsgrundsätze und 
Schaffung der gesetzlichen Grund-
lagen für deren Umsetzung. 

Mehr Transparenz bei Qualität und 
Effizienz der Gesundheitsleistungen

In der Schweiz gibt es keine natio-
nalen Qualitätsindikatoren für den 
Gesundheitsbereich. Gegenwärtig be-
ruhen die Bemühungen um eine 
Qualitätsverbesserung zum grössten 
Teil auf lokalen Initiativen individu-
eller Leistungserbringer, die unter-
einander nicht koordiniert sind. Er-
forderlich wäre eine nationale Er-
hebung einschlägiger Daten, da sich 
mit einer professionellen Selbstre-
gulierung die gewünschten Standards 
vermutlich nicht erreichen lassen. 
Für die Erhebung dieser Indikatoren 
wäre der geeignete Rahmen zu schaf-
fen bei gleichzeitiger Förderung na-
tionaler Programme zur Qualitäts-
verbesserung in einigen Schlüsselbe-
reichen der Gesundheitsversorgung. 

Zwar plant das EDI im Rahmen 
der KVG-Revision bereits einige 
Massnahmen in diesem Bereich, so 
etwa die Verbesserung der Gesund-
heitsstatiken. Die Schaffung eines 
nationalen Systems für Monitoring 
und Qualitätsverbesserungen im Ge-
sundheitswesen stellt jedoch ein län-
gerfristiges Ziel dar. 

Das Prämienverbilligungssystem 
vereinheitlichen

In der Schweiz ist der Zugang zum 
Gesundheitssystem aufgrund eines 
Prämienverbilligungssystems und 
der Möglichkeit der Befreiung von 
der Selbstbeteiligung für alle gege-
ben. Allerdings bestehen grosse 
kantonale Unterschiede bei der Hö-
he der Prämienverbilligungen und 
bei den Bedingungen für einen An-
spruch. Laut den Experten wäre die 
Festlegung einer einheitlichen Ein-
kommensschwelle für das Anrecht 
auf eine Prämienverbilligung sowie 
eines Mindestniveaus der Unterstüt-
zung ein Schritt zu einer schlüs-
sigeren Politik. Bis heute sind in der 
Schweiz alle Versuche einer Verein-
heitlichung in diesem Gebiet (z.B. 
Sozialziele, Einkommensbemessung 
auf Grundlage der direkten Bundes-
steuer, Mindesthöhe der Verbilli-
gung usw.) auf politischer Ebene 
gescheitert, da die Frage eng mit der 
Sozialhilfe zusammenhängt, die 
ebenfalls in den Händen der Kan-
tone liegt.

Fazit

Der Bericht präsentiert eine umfassende 
Bilanz des schweizerischen Gesundheitswe-
sens und stellt damit ein nützliches Refe-
renzwerk dar, nicht nur für die laufenden Dis-
kussionen, sondern auch längerfristig für die 
Gesamtreflexion des Systems. Der Blick von 
aussen der beiden internationalen Organisati-
onen ist ebenso wertvoll wie die Kommentare 
der Peer-Länder, die sich mit ähnlichen Pro-
blemen konfrontiert sehen. Eine der Schluss-
folgerungen der OECD-Ministerkonferenz 
im Jahr 2004 lautete, dass es aufgrund der in 
jedem Land bestehenden Werte, Traditionen 
und spezifischen Institutionen keine Einheits-
lösung für die Organisation eines Gesund-
heitssystems im Sinne eines Idealrezepts ge-
ben könne. Die Länder könnten aber von den 
gegenseitigen Erfahrungen profitieren. In die-
ser Optik stellt der Bericht ein aufschluss-
reiches Vergleichsinstrument dar und verhilft 
dem schweizerischen Gesundheitssystem auf 
internationaler Ebene zudem zu mehr Prä-
senz. 
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c. Entwicklung eines landesweiten Systems zur Überwachung und zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung 
in Bezug auf Strukturen, Prozesse und klinische Ergebnisse

6. Förderung der horizontalen und vertikalen Gleichheit bei der Finanzierung von Gesundheitsleistungen mittels:
a. Festlegung minimaler, landesweit geltender Kriterien, welche die Kantone bei der Entrichtung von Unterstüt-

zungsbeiträgen an einkommensschwache Personen und Haushalte erfüllen müssen
b. Überwachung der Wirksamkeit von Mechanismen zum Schutz der sozial Schwächeren (Prämienverbilligungen, 

Befreiung von der Kostenbeteiligung) durch die Abfederung der nachteiligen Folgen der regressiven Finanzie-
rungsstruktur

c. der Gewährleistung, dass alle Kosten für medizinische Leistungen der Langzeitpflege von KVG-Versicherern 
gedeckt werden und dass die Massnahmen zum Schutz der sozial Schwächeren bei der Deckung der nichtme-
dizinischen Kosten greifen
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